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RS OGH 1953/1/30 2Ob847/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1953

Norm

ABGB §1103

Rechtssatz

Die sogenannte Teilmiete - Überlassung von Geschäftsräumen zum Betriebe eines Erwerbsunternehmens gegen

Bezahlung eines Bruchteiles der Unternehmenserträgnisse - ist den Regeln des Bestandvertrages unterstellt.

Entscheidungstexte

2 Ob 847/52
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